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• ZBS Niedersachsen ist aus fünf ehemalig eigenständigen ZBSen entstanden.

• 2011 Zusammenschluss zu einer ZBS Niedersachsen mit einer 
Trägergemeinschaft aus Diakonischem Werk in Niedersachsen und 
Caritasverband für die Diözese Osnabrück.

• Regionale Bezüge wurden beibehalten.

• Die ZBS Niedersachsen wird auf Grundlage einer Förderrichtlinie durch das 
Land Niedersachsen finanziert.

• Die Förderrichtlinie verpflichtet zur trägerunabhängigen Arbeit der ZBS 
Niedersachsen. 

BAGW-Fachtagung „Datenerhebung in der Wohnungslosenhilfe“

Was ist und macht eigentlich die ZBS Niedersachsen?
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Die Förderrichtlinie beschreibt folgende Aufgaben der ZBS Niedersachsen:

• Optimierung der Hilfestrukturen (Fachberatung, Gutachten und Stellungnahmen, 
Initiierung und Begleitung von Modellprojekten u. a.)

• Koordination und Kooperation (Vernetzung und Moderation, Qualitätsentwicklung 
u. a.)

• Evaluation und Monitoring
• Erarbeitung der Grundlagen für eine landesweite Planung zur Steuerung und Fortentwicklung 

des Hilfeangebotes,

• Bedarfsermittlung zur Sicherstellung eines passgenauen Hilfesystems,

• Beobachtung und Beschreibung der Hilfeentwicklung,

• Erarbeitung und Berücksichtigung von Wirksamkeitskriterien zur Durchführung der

Erfolgskontrolle,

• Abstimmung der Formate und Standards zur Auswertung der Dokumentation,

• Auswertungen zur Sicherung eines effizienten Hilfesystems,

• Erstellung des landesweiten Statistikberichts.
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Was ist und macht eigentlich die ZBS Niedersachsen?
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• Die Hilfe gem. §§ 67 ff. SGB XII ist in Niedersachsen in den drei Leistungstypen Ambulante 
flächenorientierte Hilfe, Stationäre Hilfe und Ambulante nachgehende Hilfe sowie den 
niedrigschwelligen Tagesaufenthalten organisiert.

• Darüber hinaus sind von dieser Systematik abweichende Angebote entstanden, die i.d.R. 
auf Grundlage des § 75 SGB XII i. V. m. § 67 SGB XII vereinbart sind.

• Für alle Leistungsangebote gem. § 67 SGB XII ist das Land Niedersachsen als überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur 
Umsetzung der Hilfen vor Ort herangezogen.

BAGW-Fachtagung „Datenerhebung in der Wohnungslosenhilfe“

Warum gibt es in Niedersachsen eine landesweite 
Datenerhebung, Übermittlung und Berichterstattung?
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• Was im Rahmen der unterschiedlichen Leistungstypen in den jeweiligen Einrichtungen 
erbracht werden muss, ist in den entsprechenden Regeleistungsbeschreibungen definiert.

• Diese Regelleistungsbeschreibungen haben niedersachsenweit verbindliche Gültigkeit.

• Die Regelleistungsbeschreibungen für ambulante, stationäre und nachgehende Hilfe 
verpflichten die Einrichtungen zur Datenerhebung:
• Der Träger übermittelt für jede Einrichtung/Beratungsstelle jeweils […] der herangezogenen kommunalen 

Körperschaft und der Regionalvertretung der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen die aggregierten Daten des 
Grunddatensatzes (GDS) und des Fachdatensatzes Wohnungslosenhilfe (FDSW) in der jeweils gültigen Fassung.

• Die Daten sind im Tabellenformat sowie als .txt-Dateien zu liefern.
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Warum gibt es in Niedersachsen eine landesweite 
Datenerhebung, Übermittlung und Berichterstattung?
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• Der Kostenträger (Land) verpflichtet die Einrichtungen gem. §§ 67 SGB XII 
über die Regelleistungsbeschreibungen zur Datenerhebung.

• Es gibt hierüber einen landesweiten, definierten Erhebungsstandard: 
den BAG W-Datensatz (DzW).

• Für die meisten Angebote außerhalb der Regelleistungsbeschreibungen 
(Leistungsvereinbarungen auf Grundlage des § 75 SGB XII i. V. m. 
§ 67 SGB XII) gelten identische Vorgaben.

• Ausnahme: Tagesaufenthalte, in denen eine vom BAG W-Datensatz 
abweichende Dokumentation vereinbart ist.

• Die ZBS Niedersachsen ist über die Förderrichtlinie zur Erstellung eines 
landesweiten Statistikberichts verpflichtet.
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Warum gibt es in Niedersachsen eine landesweite 
Datenerhebung, Übermittlung und Berichterstattung?
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• Die Einrichtungen erheben mit einer zertifizierten Software die 
Klient*innendaten. 
(https://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/grundlagen/zertifizierung2018.html)

• Hierbei werden (hoffentlich) die Hinweise des Manuals zum Basisdatensatz 
berücksichtigt. 
(https://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/grundlagen/manual.html)

• Nach jedem Jahreswechsel werten die Einrichtungen ihre Daten über das 
von der GSDA zur Verfügung gestellte Auswertungsprogramm aus.

BAGW-Fachtagung „Datenerhebung in der Wohnungslosenhilfe“

Wer macht dabei was?

https://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/grundlagen/zertifizierung2018.html
https://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/grundlagen/manual.html
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Wer macht dabei was?

Die Einrichtungen erzeugen hierbei „ihre“ Ergebnisdateien:
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Wer macht dabei was?

Beim Export der Daten in die 
Auswertungssoftware werden 
zwei relevante Dateien erzeugt:
1. Eine .7z Datei zur Teilnahme 

an der Bundesauswertung.
2. Eine wlhkern.txt, die für die 

Auswertungen auf 
Landesebene (oder anderer 
Bezugsgrößen) relevant ist.

Die Einrichtungen übermitteln 
der ZBS Niedersachsen 
ausschließlich die wlhkern.txt-
Datei.
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Wer macht dabei was?

Inhalt einer wlhkern.txt-Datei:
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Wer macht dabei was?

• Entsprechend der Regelleistungsbeschreibungen übermitteln die Einrichtungen 
der ZBS Niedersachsen die jeweilige txt-Datei.

• Die ZBS Niedersachsen führt die txt-Dateien der einzelnen Einrichtungen nach 
Leistungstypen (Ambulante, stationäre, nachgehende Hilfe) zusammen.

• Die txt-Dateien werden nicht an Dritte weiter gegeben, auch nicht an das 
Ministerium.

• Die Ergebnisse der Auswertung werden in Berichtsform veröffentlicht.
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Wer macht dabei was?

• Neben Informationen zur 
Entwicklung im Bereich der 
soziografischen Daten der 
Hilfesuchenden werden immer 
Erkenntnisse aus den Bereichen 
Wohnen, Arbeit, soziale Kontakte 
u. s. w. dargestellt. 

• Darüber hinaus werden auch 
Erkenntnisse zu ausgewählten 
Themenbereichen 
herausgearbeitet 
(z. B. u25-Jährige, Frauen in der 
Hilfe gem. § 67 SGB XII etc.). 

Sie können die Berichte gerne herunterladen:
https://www.zbs-niedersachsen.de/publikationen/

https://www.zbs-niedersachsen.de/publikationen/
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Resümee

Vorteile des beschriebenen Vorgehens:

• Verbindlichkeit in der Dokumentation – keine „Kleinstaaterei“.
• Hohe Akzeptanz der Einrichtungen hinsichtlich der Dokumentationsvorgaben.
• Verlässliche und zugleich vorsichtige Weiterentwicklung des Datensatzes durch 

Fachleute der Hilfe gem. § 67 SGB XII.
• Auswahl verschiedener, zertifizierter Softwareprodukte.
• Standardisierte Auswertungsroutinen.

• Die gewonnen Daten liefern auf Landes- und Regionalebene wesentliche 
Erkenntnisse über Veränderungen in der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen gem. 
§ 67 SGB XII in Niedersachsen.

• Teils subtil verlaufende Veränderungen der Nutzer*innenstruktur (z.B. 
Altersverteilung etc.) werden in Zeitreihen erkennbar.

• Regionale Entwicklungen und Unterschiede bleiben erkennbar.
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Resümee

Nachteile des beschriebenen Vorgehens:

• Das DzW liefert keine Erkenntnisse zur Anzahl der wohnungslosen 
Menschen – will und kann es aber auch nicht.

• Anpassungen des Datensatzes i.d.R. nicht zeitnah möglich.
• Vor Ort erforderliche zusätzliche Variablen müssen separat dokumentiert 

werden.
• In niedrigschwelligen Einrichtungen wie Tagesaufenthalten ist die 

Anwendung des Datensatzes nicht/kaum/schwer umsetzbar (?).



Zentrale 

Beratungsstelle

Niedersachsen

BAGW-Fachtagung „Datenerhebung in der Wohnungslosenhilfe“

Resümee

Vorteile

Nachteile
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Kontakt:

Christian Jäger
Zentrale Beratungsstelle Niedersachsen
Knappsbrink 58
49080 Osnabrück

Tel.: 0541 34978255
Mail: cjaeger@caritas-os.de


